
Kurzzeitparkieren auf öffentlichem Grund soll gratis bleiben. Wer jedoch den öffentlichen 
Grund zum Langzeitparkieren nutzt, soll im Sinne des so genannten «gesteigerten Gemein-
gebrauchs» für diese Nutzung zahlen. Damit sollen alle Einwohnerinnen und Einwohner 
gleich behandelt werden; jene, die auf ihrem Grund auf eigene Kosten einen Parkplatz er-
stellt haben und jene, welche ihr Fahrzeug allgemein auf öffentlichem Grund parkieren. 

Wer nachts sein Auto regelmässig auf öffentlichem Grund abstellt, muss dafür künftig eine 
Nachtparkgebühr entrichten. Die Nachtparkgebühr gilt für die gesamte Gemeinde.

Anwohnerinnen und Anwohner, welche im Zentrum Glarus mit beschränkter Parkierungs-
dauer wohnen, können eine Parkbewilligung erwerben. Damit dürfen sie in bestimmten 
Strassen über die erlaubte Zeit hinaus berechtigt parkieren.

Zupendelnde Personen können ebenfalls eine Dauerparkbewilligung erwerben. Diese wird 
längerfristig nur in ausgewiesenen Sammelparkanlagen gültig sein. In einer Übergangspha-
se kann auf einzelnen bestehenden Anlagen wie auf dem Landsgemeindeplatz wie auch in 
der Zone 2 dauernd parkiert werden.

Zone 1 
Blaue Zone, 1 Std. gratis

 ♦ Anwohnerparkbewilligung Zentrum (inkl. Nachtgebühr)  
für Anwohnende in der Blauen Zone 1 
berechtigt zum Parkieren in den ausgewiesenen Gassen 
30.- Fr./Mt. 330.- Fr./Jahr

 ♦ Handwerkerparkbewilligungen 
für Handwerker, berechtigt zum Parkieren im Zentrum 
5.- Fr./Tag

Zone 2 
Parkieren mit Parkscheibe, 3 Std. gratis, Dauerparkieren mit Bewilligungen

 ♦ Anwohnerparkbewilligung Zentrum (inkl. Nachtgebühr)  
für Anwohnende in der Zone 2 
30.- Fr./Mt. 330.- Fr./Jahr

 ♦ Pendlerbewilligung  
für zupendelnde Personen 
40.- Fr./Mt. 440.- Fr./Jahr

 ♦ Tagesbewilligungen  
5.- Fr./Tag

Zeitplan für Umsetzung
 ♦ Bewilligungen im April/Mai 2018
 ♦ Bauliche Arbeiten im Frühling / Sommer 2018
 ♦ Einführung der Parkgebühren im November 2018

Die Parkbewilligungen können ab November 2018 bezogen werden
 ♦ unter https://parkingpay.ch
 ♦ über parkingpay-app
 ♦ bei der Gemeinde, im Gemeindehaus Glarus und Gemeindehaus Ennenda

Für Fragen wenden Sie sich bitte an: 
Marcel Peter | bau@glarus.ch | 058 611 81 31

Parkbewilligungen (ab November 2018)

Parkieren in Glarus

Parkierungs-
konzept

Bewirt-
schaftungs-

konzept

Parkierungs-
anlagen

Kontroll-
konzept

Flankierende 
Massnahmen

Private Parkierung Erstellung von Parkplätzen und Bemessung von Ersatzabgaben

Öffentliche Parkierung

ab November 2018



Parkieren mit Parkscheibe

Zentrum Glarus, Blaue Zone 1 370 Parkfelder (1 Std. gratis) 
Zentrumsnahe Gebiete, Zone 2 1200 Parkfelder (3 Std. gratis)

Parkierungsanlagen in der Zone 2:
 ♦ Zaunplatz+Zaunschulhaus 150 Felder
 ♦ Bahnhof/Alterssiedlung 35 Felder
 ♦ Kaserne 170 Felder
 ♦ Bleichestrasse 50 Felder

Parkierungsanlagen mit zentraler Parkuhr 
-.50 Fr./Stunde

 Glarnerhof 26 Plätze
 Rathausgasse 5 Plätze
 Zaunplatz 14 Plätze
 Sandstrasse 7 Plätze
 Stampf 7 Plätze

1.- Fr./Stunde

 Kantonsschule 31 Plätze
 Asylstrasse 24 Plätze 
 Richtplatz 31 Plätze
 Bahnhof 44 Plätze 

Parkierungsanlagen/Parkhäuser

 Migros 130 Plätze
 Schweizerhof 50 Plätze
 Spital 150 Plätze
 Waidli (geplant) ca. 200 Plätze
 Zaunplatz (geplant) ca. 150  Plätze
 Kaserne (geplant) ca. 70  Plätze
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